
Der ABV beschließt, für das Grundstück Gemarkung Eitorf, Flur 34, Flurstück 357, das 
Wegeeinziehungsverfahren einzuleiten. Die Absicht der Einziehung ist gemäß § 7 Abs. 4 StrWG NRW 
öffentlich bekanntzumachen. 
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